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Unfallverhiitung beim
Strafenunterhaltungsdienst -

Ein Tag beim Winterdienst

11 Einfiihrung e Be- und Entladen der Fahrzeuge

In der vorliegenden Abhandlung werden
Hintergriinde und Zusammenhénge dar-
gestellt, die im Film ihren Niederschlag
gefunden haben. Folgende vier wesent-
liche Bereiche des Winterdienstes werden
behandelt:
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e Riisten der ahrzeurge

e —

il

Beladen eines Winterdienstfahrzeuges mit dem

Forderband

Der Betrieb in der Streustofflagerhalle
und beim ,,Tanken“ von Sole fiir die
Feuchtsalzstreuung stellen hier die
Zentralthemen dar.

e Winterdienst von Hand und
mit Kleingerdten

Aufbau eines Streuautomaten auf einen LKW

Hier wird die Montage einschlieBlich eini-
ger Fehlermoglichkeiten von Streuauto-
mat, Schneepflug und Antriebswelle der
Schneeschleuder dargestellt.

TS s, ... i

Einsatz einer mitgdngergefiihrten Kleinschneefrise



In diesem Abschnitt geht es um Themen,
die vorwiegend Kommunen betreffen, wie
z.B. um das Abstreuen von Treppen, das
Freirdumen von Bushaltestellen und um
den Einsatz von Kleinmaschinen.

e Winterdienst mit Fahrzeugen

Autobahnrdumfahrzeug im Einsatz

Im vierten Abschnitt werden der prakti-
sche Einsatz von grofieren Winterdienst-
gerdten und die damit verbundenen
Probleme, wie z.B. die Uberladung der
Tragerfahrzeuge und die Belastung der
Beschaftigten wahrend der Einsdtze
dargestellt.

1.2 Allgemeines
Unfallgeschehen

Bekanntermafien weist das Unfallgesche-
hen im Winterdienst wenig spektakuldre
Ereignisse auf. Jedoch wird die Tatigkeit
geprdgt von teilweise groRen psychischen
Belastungen, denen die Beschéftigten

GUV-1 8569

durch StoBbetrieb, Nachtarbeit und extre-
me Witterungsverhéltnisse ausgesetzt
sind.

Sehr haufig sind beim Winterdienst-
einsatz Unfdlle durch Abrutschen oder
Umknicken beim Aussteigen aus den Fiih-
rerhdusern der LKW oder Gerdtetrager.
Dies liegt u.a. an den im Allgemeinen er-
gonomisch ungiinstig angebrachten Tritt-
brettern und Haltegriffen, die es meistens
erforderlich machen, riickwarts die Tritte
herunterzusteigen.

Weiterhin sind Unfalle durch Ausrutschen
beim Streuen und Schneerdumen von
Hand sehr hdufig. Dagegen hilft nur, dass
die Beschéftigten Schuhe tragen, deren
Sohlenprofil fiir die Winterglatte geeignet
ist. Bewdhrt haben sich fiir diesen Ein-
satzbereich vor allem feingliedrige Ketten
oder Gummibdnder mit Spikes oder
Zacken, die tiber die Sohlen dhnlich den
Schneeketten bei Fahrzeugen gezogen
werden kénnen.

Bei Schneeschleudern und Schneefrasen,
aber auch bei mitgdangergefiihrten Gera-
ten kann ein gehdrschadigender Larmpe-
gel von mehr als 8o dB(A) auftreten. Des-
halb sollen beim Einsatz dieser Gerédte
grundsatzlich Gehorschutzmittel verwen-
det werden. Der Bundesminister fiir Ver-
kehr hat mit einem entsprechenden
Schreiben darauf hingewiesen, dass
Gehdrschutzmittel auch in Fahrzeugen
getragen werden kdnnen, wenn deren
Signaldurchldssigkeit durch die zustandi-
ge Berufsgenossenschaft bestatigt wurde.
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Bei der Herstellung von Sole-Losungen
fiir die Feuchtsalzstreuung treten gesund-
heitliche Beeintrachtigungen nur dann
auf, wenn manuell Granulat in den Misch-
behélter eingefiillt werden muss. Dieses
Verfahren sollte deswegen nur noch in
Ausnahmefillen angewendet werden.
Bewdhrt hat sich dagegen die Anlieferung
fertiger Sole mittels Tankfahrzeug, die
dann nur noch auf das erforderliche Maf3
verdiinnt werden muss.

Eine akute Gefahr fiir die Gesundheit der
Beschéftigten durch den Kontakt mit Cal-
ciumchlorid-Staub konnte bisher nicht
nachgewiesen werden, wobei jedoch eine
- wenn auch ungeféhrliche - Reizung der
Schleimhdute auftreten kann. Deshalb
sollten fiir den Mischvorgang alle
empfindlichen Hautpartien abgedeckt
werden, also z.B. die Hande mit
Gummihandschuhen und die Augen mit
Korbschutzbrillen.

1.3 Riisten der Fahrzeuge
1.3.1 Streuautomat

Streuautomaten werden auf verschiede-
nen Vorrichtungen abgestellt, von denen
aus die Montage beim Risten erfolgt.
Neben Rampen, die von den Tragerfahr-
zeugen unterfahren werden, und ein-
klappbaren Stiitzen aus dem Roll-ON—
Roll-OFF-Betrieb sind einsteckbare Stiit-
zen weit verbreitet.

Beim Riisten der Fahrzeuge muss insbe-
sondere mit folgenden Gefahren gerech-
net werden:

Entfernen der Stiitzen eines Streuautomaten

e Beim Herausziehen der einzelnen
StiitzfuiBe aus den Vierkantaufnahme-
rohren am Streuautomat besteht die
Gefahr, dass durch das schlagartig
auftretende Gewicht dem betreffenden
Beschaftigten durch ungeschickte
Handhabung die Stiitze entgleitet und
umfallt. Beim Anheben sowie beim
Transport von Hand ist insbesondere
auf richtige Korperhaltung zu achten.

e Sollte der Streuautomat mittels eines
Kranes auf die Ladeflache des Trager-
fahrzeuges gehoben werden, ist
besondere Vorsicht beim Positionieren
geboten. Hierbei besteht die Gefahr,
dass die Hand des den Streuer
ausrichtenden Beschéftigten von der
eventuell pendelnden Last gegen feste
Teile des Fahrzeugaufbaues gedriickt
und dort eingequetscht wird.

e Beim Abklappen des Streutellers von
solchen Streuautomaten, die mit einer
Feuchtsalzeinrichtung ausgestattet
sind, konnen sich in den Leitungen
noch Solereste befinden. Diese sprit-



zen bei ungiinstigem Standort in die
Augen desjenigen,
der den Streuteller bewegt.

Beim Einsatz und bei der Wartung von

Streugerdten muss mit folgenden Gefahr-

dungen gerechnet werden:

e Erfasst werden von bewegten Teilen
wie z.B. von Férderschnecken, Forder-

bandern oder sich drehenden Streutel-
lern. Diese Unfalle ereignen sich insbe-

sondere beim Beseitigen von
Storungen.

Bei laufender Fordereinrichtung darf
nie versucht werden, mit der Hand
oder dem Fuf3 verklemmte oder zu-
sammengebackene Streumittel-
brocken zu entfernen.

e Sich quetschen, sto3en oder reifien
bei Montage- oder Instandhaltungs-
maBnahmen.

Die Unfélle bei der Montage von Auf-
satz-Streugerdten dhneln denen bei
den Schneepfliigen. Wesentlich haufi-
ger jedoch sind Unfalle bei der jahrli-
chen Instandsetzung der Gerdte nach
dem Wintereinsatz. Dabei verletzen
sich die Beschaftigten bei der Hand-
habung von Werkzeugen meist an
scharfen Ecken und Kanten. Wahrend

des Betriebes kommen dagegen Unfal-

le beim Betédtigen hochschwenkbarer
Einrichtungen wie z.B. Streustoff-
verteiler oder Steigleitern vor. Dabei
kommt es dann zu Quetschungen zwi-
schen dem bewegten Teil und dem
Streugerat.
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Folgende ArbeitsschutzmaBnahmen sind
deshalb zu beachten:

Allgemein:

Grundsatzlich ist darauf zu achten, dass

alle nach den einschldgigen Vorschriften
notwendigen sicherheitstechnischen Ein-
richtungen vorhanden und in funktions-

fahigem Zustand sind.

Das Heben und Tragen von schweren
StiitzfiiBen der Streuautomaten muss mit
der richtigen Technik erfolgen.

Bei Verwendung eines Kranes darf sich
niemand unter der schwebenden Last auf-
halten. Pendeln von Lasten ist mit Hilfe
geeigneter Einrichtungen zu vermeiden.

Schneckenférdereinrichtungen:

e Die Abdeckung des Streustoffbehal-
ters (Gitter) darf nicht entfernt werden.
Zum Beseitigen von Verstopfungen
sind geeignete Werkzeuge (z.B. Holz-
stiel) zu verwenden.

Bandfdrdereinrichtungen:

e Die Auflaufstellen des Férderbandes
auf Antriebs- und Spanntrommeln
miissen seitlich und von unten
verdeckt sein. Dies gilt auch bei
Wartungsarbeiten, wie z.B. dem
Nachstellen und Einjustieren der
Bandfiihrungen.
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Leiter eines Streuautomaten

Hoch gelegene Standfldchen:

e Die Sprossen von Steigleitern miissen
mindestens 20 mm tief und rutsch-
hemmend (z.B. aus Lochblechen mit
hochgezogenen Lochrandern) sein, da-
mit Eis und Schnee oder auch Schmutz
durchfallen oder durchgetreten wer-
den kann.

e Standflachen missen ebenfalls aus
geeigneten Rosten oder Lochprofilen
bestehen. Auerdem miissen die
Standflachen geeignete Festhaltemog-
lichkeiten haben wie z.B. hochgezoge-
ne Leiterholme oder Griffe am Streu-
behilter.

Zur Beseitigung der Quetschgefahr beim
Betdtigen der Streueinrichtung sind bli-
cherweise bereits vom Hersteller geeigne-
te Einrichtungen vorgesehen worden, wie
z.B. die Gewichtsentlastung fiir den an-
hebbaren Streuteller. Zusétzlich konnen
noch griffgilinstig platzierte Griffe an
Streutellerabdeckung bzw. Rutsche ange-
bracht werden.

Anhdnge-Streugeréte sollten grundsatz-
lich eine hohenverstellbare Stiitze — oder
noch besser ein Stiitzrad — haben, da
hierdurch das An- und Abkuppeln sicher
ausgefiihrt werden kann. Die ansonsten
hdufig anzutreffende Verletzungsgefahr
durch das Herunterfallen der Deichsel
kann dadurch vermieden werden. Auf3er-
dem ist darauf zu achten, dass Anhange-
Streuer in keinem Beladungszustand
nach hinten kippen diirfen, was teilweise
eine weitere Abstiitzung erforderlich
machen kann.

1.3.2 Schneepflug

Einweisen zum Anbau eines Schneepfluges

Beim An- und Abbau von Schneepfliigen
muss hauptsdchlich mit folgenden Situa-
tionen gerechnet werden:

e Hand- und Fingerverletzungen ereig-
nen sich haufig beim An- oder Abbau
sowie beim Anziehen oder L6sen von
Schrauben. Meist miissen diese Arbei-
ten in ungiinstiger Korperhaltung
durchgefiihrt werden, oder der Schrau-
benschliissel rutscht ab.



e Besondere Vorsicht ist geboten, wenn
im letzten Augenblick bemerkt wird,
dass sich einer der Schwenkbolzen
zwischen Anbaueinrichtung des Pflu-
ges und Anbauplatte des Fahrzeuges
befindet. Die Versuchung, im letzten
Moment, bevor das Tragerfahrzeug die
Anbaueinrichtung beriihrt, den Bolzen
mit der Hand in die vorgesehene Posi-
tion zu riicken, ist sehr grof. Hierbei
besteht akute Quetschgefahr fiir die
Finger.

Folgende Mafinahmen erleichtern den
gefahrlosen An- und Abbau:

e Verwendung von geeigneten Stiitzein-
richtungen, mit denen Schneepfliige
standsicher zu Montage- oder War-
tungsarbeiten abgestellt oder auch
verfahren werden kdnnen.

e Verwendung von Schnellwechselein-
richtungen, die auf die genormten
LKW-Anbauplatten abgestimmt sind.

Mit solchen Einrichtungen wird die ma-

nuelle Arbeit auf ein Mindestmaf re-
duziert und dadurch die Gefahrdung
verringert.

e Abkuppeln der Hydraulikschlduche
erst, nachdem der Schneepflug stand-
sicher auf die Stiitzeinrichtungen ab-
gesetzt und die Anbaueinrichtung ent-
lastet wurde.

e Rechtzeitiges Austauschen bescha-
digter Teile wie z.B. Bolzen, Muttern
und Hydraulikschlauche.
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1.3.3 Schneeschleuder

Der An- und Abbau einer Schneeschleu-
der erfolgt in gleicher Weise, wie der des
Schneepfluges. Als Besonderheit ist hier
jedoch auf die Gelenkwelle zu achten, die
die Kraftiibertragung von der Zapfwelle
des Geratetragers herstellt. Da der Zapf-
wellen-Anschluss konstruktiv bedingt
schlecht zu erreichen ist, kann sich das
freie Ende der Gelenkwelle bei unachtsa-
mer Handhabung l6sen. Wenn beide
Wellenteile — wie dies meistens der Fall
ist — nicht gegen Auseinandergleiten ge-
sichert sind, kann das herunterfallende
Wellenteil die Fiif3e eines Beschaftigten
treffen.

Zapfwellenanschluss einer Anbauschneeschleuder

1.3.4 Seitenpflug

Der Seitenpflug wird in erster Linie auf
Autobahnen und dhnlich ausgebauten
Straflen eingesetzt. Die Montage erfolgt
hauptsdchlich in der Halle auf ebenem,
tragfahigen Untergrund.
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Da der Pflug bei der Montage zum Fahr-
zeug hin bewegt werden muss, ist der An-
bau etwas umstdndlich. Eine Gefdhrdung
ist insbesondere deswegen wahrend des
Montagevorganges gegeben, weil die An-
bauplatte des Tragerfahrzeuges unterhalb
der Ladeflache montiert ist. Beim Festzie-
hen der Schwenkschrauben besteht die
Gefahr von Handverletzungen durch Ab-
rutschen mit schrag angesetztem Schrau-
benschliissel.

Deshalb sollen die Beschaftigten bei der-
artigen Arbeiten unbedingt Handschuhe
tragen und darauf achten, dass einwand-
freies Werkzeug verwendet wird. Bescha-
digte Muttern miissen unverziiglich aus-
getauscht werden.

1.4 Arbeiten an Schneepfliigen

Auswechseln der Schiirfleisten an einem Schnee-
pflug

Beim Wechseln der Schiirfleisten von
Schneepfliigen werden die Beschéftigten
nicht selten vom umkippenden Schnee-
pflug oder von Anbauteilen getroffen.
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Dies kommt dadurch zustande, dass der
Schneepflug oder Anbauteile nicht gegen
Kippen oder herunterfallen gesichert
sind.

Folgende Mafnahmen sind u.a. fiir das
gefahrlose Arbeiten an Schneepfliigen
notwendig:

e Auswechseln von Scherbolzen alter
Pfliige nur bei zuverldssig unterstiitz-
tem oder abgesetztem Pflug.

e Auswechseln der Schiirfleisten bei an-
gebautem Pflug nur, wenn die Leer-
fahrtsicherung (Transportsicherung)
eingelegt, oder der Pflug mit einem
Hebezeug angehoben ist. Bei einigen
Pfliigen kdnnen diese Arbeiten auch
unter Verwendung der Stiitzen durch-
gefiihrt werden.

e Bei nicht angebautem Pflug sind gege-
benenfalls zusatzliche Mafinahmen an
der Abstiitzvorrichtung zu treffen, da-
mit der Pflug nicht umkippen kann. Die
verdanderte Schwerpunktlage bei abge-
nommenen Schiirfleisten kann bei ei-
nigen Abstiitzvorrichtungen zu instabi-
len Gleichgewichtszustdanden fiihren.

1.5 Be- und Entladen der
Fahrzeuge

1.5.1 Streugut

Das Beladen der Winterdienstfahrzeuge
erfolgt mit abstumpfenden (Splitt) und/
oder auftauenden Mitteln (Salz), gege-
benenfalls unter Benetzung mit Sole
(,Feuchtsalzstreuung®). Das Streugut



befindet sich hierzu in Streustofflagerhal-
len oder in Silos. Die Sole wird in Tanks
bereitgestellt.

Zum Beladen mit Streugut aus den Lager-
hallen werden bislang im wesentlichen
noch Salzladeforderbander verwendet,
wobei sich in letzter Zeit auch Radlader
durchzusetzen beginnen.

Die gebrauchlichsten Forderbander sind
zur Streugutaufnahme mit Schnecken
oder Becherwerken ausgeriistet.

Gefdhrdungen entstehen, wenn z.B. ne-
ben dem Becherwerk mit der Schaufel
liegen gebliebenes Streugut entfernt
wird, damit das Forderband nicht auf dem
Streugut aufklettert. Hierbei kann der Be-
schaftigte beim Schwenken des Becher-
werkes umgestofen werden und mit den
Fiilen ins Becherwerk geraten.

Salzladeforderband mit Becherwerk

Beim Schneckenforderer kann der Schau-
felnde von der auf der Arbeitsseite frei
laufenden Schnecke erfasst werden.

SchlieBlich besteht die Gefahr, dass die
Schaufel oder dgl. von der Loseeinrich-
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tung (Becher oder Schnecke) erfasst und
weggeschleudert wird.

In jedem Falle ist darauf zu achten, dass
der ,,Boschungswinkel® des Streugutes
wdhrend der Entnahme nicht zu steil
wird. Hier droht die Gefahr, dass ein Teil
schlagartig abrutscht und den Arbeits-
bereich verschiittet.

Wenn die Foérdereinrichtung elektrisch an-
getrieben wird, ist darauf zu achten, dass
die Stromzufiihrung ausreichend abgesi-
chert und vor Beschddigungen geschiitzt
gefiihrt wird. Bewdhrt hat sich ein Fehler-
stromschutzschalter mit einem Nenn-Aus-
l6sestrom von hdchstens 30 mA, sowie
die Fiihrung des Kabels so, dass es von
Fahrzeugen nicht tiberrollt werden kann,
also am besten die Aufhdangung im
Bereich der Hallendecke.

Wahrend des Einfahrens der Winter-
dienstfahrzeuge in die Halle ist unbedingt
darauf zu achten, dass keine Personen
das Hallentor passieren, da in den meis-
ten Féllen durch die geringen Freirdume
beidseitig des Pfluges Quetschgefahr be-
steht.

Miissen die vollen Streuautomaten in der
Streustofflagerhalle wieder entleert wer-
den, sollten sich wahrend des Vorganges
Personen nur so lange aufhalten, als dies
unumganglich ist. Besitzt das Streugerat
namlich keinen Fremdantrieb, muss die
Fordereinrichtung durch den Fahrzeug-
motor betrieben werden. Die dabei auf-
tretende Verqualmung der Halle (z.B. Die-
selabgase) kann betrachtliche Ausmafe

11
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annehmen. Gesundheitsschadigung
durch Abgase sind dadurch zu vermeiden,
dass entweder eine Absauganlage oder
ausreichende Be- und Entliftungsmog-
lichkeit vorhanden ist.

Beladen eines Winterdienstfahrzeugs aus einem Silo

Bei Einsatz von Silos zur Bevorratung von
Streusalz ist bei der Aufstellung darauf zu
achten, dass die Streufahrzeuge ohne zu
rangieren durchfahren kénnen. Ist dies
aus Platzgriinden nicht méglich, muss
z.B. durch die Montage von Verkehrsspie-
geln und ausreichender Beleuchtung
dafiir Sorge getragen werden, dass der
Fahrer des Streufahrzeugs beim Zuriick-
setzen den Bereich hinter dem Fahrzeug
einsehen kann.

1.5.2 Sole

Beim Betanken von Solebehdltern ist dar-
auf zu achten, dass bei niedrigen Tempe-
raturen die Schlauchleitungen briichig
werden kénnen. Sind bereits Risse er-
kennbar, miissen die Schlduche ausge-
tauscht werden.
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Weiterhin muss darauf geachtet werden,
dass die Grenzwertgeber, die den Maxi-
malfiillstand der Tanks signalisieren sol-
len, funktionsfahig bleiben. Bei defekten
Fiillstandgebern besteht die Gefahr, dass
die Kunststofftanks durch Uberfiillung
bersten kdnnen.

1.6 Winterdienst von Hand
und mit Kleingeraten

Muss der Winterdienst von Hand durch-
gefiihrt werden, ist es besonders wichtig,
dass die Beschéftigten Warnkleidung
nach DIN EN 471 ,,Warnkleidung* tragen.
Dies gilt insbesondere dann, wenn die
Arbeit im Verkehrsbereich von Stra3en
durchgefiihrt werden muss.

Freirdumen einer Haltestelle von Hand

Kleinschlepper, die zum Schneerdumen
hdufig im innerdrtlichen Bereich einge-
setzt werden, neigen durch ihre geringe
Spurweite zum Umkippen. Deshalb sollte
das Uberfahren von Bordsteinen még-
lichst vermieden werden. Erforderlichen-
falls muss darauf geachtet werden, dass



der Bordstein maoglichst im stumpfen
Winkel oder sogar rechtwinkelig angefah-
ren wird.

Beim Einsatz handgefiihrter Winterdienst-

gerdte ereignen sich Verletzungen auch
beim Anfahren an Hindernisse. Betroffen
hiervon sind vor allem mitgangergefiihrte
Schneepfliige sowie Kleinschlepper mit

angebautem Schneepflug, wenn Uberlast-

sicherungen wegen ungeniigender War-
tung schlecht ansprechen oder ganzlich
fehlen.

Einsatz des Stofels zum Beseitigen von
Schneeverstopfungen

Unfélle mit Kleingerdten kénnen insbe-
sondere vermieden werden durch folgen-
de MaBnahmen:

e Die rotierenden Werkzeuge
(Schleuder- oder Fraseinrichtungen)
mitgangergefiihrter Gerdte miissen
beim Loslassen der Stellteile durch
»Totmannschaltung® innerhalb 10 sec
stillgesetzt werden.

e Schneeverstopfungen sind mit den
mitgelieferten Werkzeugen zu besei-
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tigen, die zu diesem Zweck an der
Maschine angebracht sind.

e Durch regelmafiige Wartung bzw. In
standsetzung ist sicherzustellen, dass
vorhandene Sicherheitseinrichtungen
zuverldssig funktionieren.

1.7 Winterdienst mit
Fahrzeugen

Beim Einsatz von Winterdienstfahrzeugen
ereignen sich die meisten Unfalle beim
Ein- und Aussteigen sowie beim Auf- und
Absteigen bei Kontrollen am Streugeréat
ereignen.

Dabei spielen Abstiirze von hoch gelege-
nen Stellen wie z.B. Trittbrettern, Lade-
flachen oder Steigleitern eine besondere
Rolle. Durch Eis und Schnee sind die Auf-
tritte und Standflachen oft weitgehend
zugesetzt. Haufig fehlen auch geeignete
Aufstiegsmoglichkeiten. Dadurch werden
die Beschéftigten, die zur Kontrolle des
Streustoffbehdlters oder zum Beseitigen
von Storungen hochsteigen miissen, zu
gewagten Klettereien veranlasst. Hierbei
rutschen sie haufig ab und fallen herun-
ter.

Beim Einsatz von Schneeschleudern und
Schneefrdsen muss mit der Gefahr von
Finger- bzw. Handverletzungen beim
Beseitigen von Verstopfungen durch die
Schleuder- oder Fraseinrichtung gerech-
net werden. Solche Unfille ereignen sich
insbesondere dann, wenn die Auswurf-
einrichtung durch Schnee verstopft ist

13
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und versucht wird, die Stérung bei lau-
fendem Antrieb zu beseitigen.

Zur Verhiitung von Unfallen beim Ein- oder
Aussteigen sowie beim Auf- oder Absteigen
sind folgende MaBnahmen geeignet:

Aussteigen aus dem Fiihrerhaus

e Nicht aus dem Fiihrerhaus auf den Bo-
den springen, sondern unter Verwen-
dung der Haltegriffe iber die vorhan-
denen Trittstufen aus dem Fiihrerhaus
steigen. Dabei sind unbedingt Schnee-
und Eisreste mit dem Fuf} so weit wie
moglich abzustreifen.

e Zur Kontrolle des Salzvorrates grund-
sdtzlich die vorhandene Steigleiter be-
nutzen. Auch sie ist unbedingt vor
dem Besteigen von Schnee und Eis zu
befreien.

e Das Ubersteigen vom Fiihrerhaus
direkt auf die Ladefldche ist zu unter-
lassen, da hierfiir normalerweise keine
geeigneten Tritte und Festhalte-
moglichkeiten vorhanden sind.
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Gegen Unfalle durch das Erfasstwerden
von dem Werkzeug der Maschine sind
folgende Mafinahmen zu treffen:

e Die Auswurfeinrichtung von Schnee-
schleudern oder Schneefrdsen muss
normgerecht ausgefiihrt sein. Dies be-
deutet, dass der Auswurfkamin entwe-
der entsprechend lang ist oder durch
fest angebrachte Stdbe ein Hindurch-
greifen bis in das rotierende Werkzeug
verhindert wird.

e Schneeverstopfungen sind mit den
mitgelieferten Werkzeugen zu besei-
tigen, die zu diesem Zweck an der Ma-
schine angebracht sind.

1.8 Leerfahrtsicherung

Anbaugerdte fiir die Frontmontage sind
mit einer so genannten ,,Leerfahrtsiche-
rung“ ausgeriistet. Dabei wird z.B. mit
einem Drahtseil, das parallel zum Hubzy-
linder des Anbaugerétes eingehdngt wird,
verhindert, dass sich das Gerat wahrend
einer Uberfiihrungsfahrt selbsttitig ab-
senkt und Bodenkontakt bekommt. Kon-
struktiv bedingt sind die Einrichtungen
hierfiir oft schlecht zu erreichen, weshalb
die Besatzung der Winterdienstfahrzeuge
zuweilen die Sicherungseinrichtung nicht
benutzt. Deshalb ist unbedingt darauf zu
achten, dass die Leerfahrtsicherung bei
jeder Uberfiihrungsfahrt sowie bei Fahr-
ten zu weiter auseinander liegenden Ein-
satzorten eingelegt wird.



Besetzung von Winterdienstfahrzeugen

mit Beifahrer

In Zeiten gewaltiger Einsparungen im
Haushalt 6ffentlicher Kassen gewinnen
Uberlegungen zum Personalabbau zu-
nehmend an Bedeutung. In diesem Zu-
sammenhang werden die Unfallversiche-
rungstrager immer wieder zu Stellung-
nahmen aufgefordert, ob Winterdienst-
fahrzeuge mit einem Beifahrer besetzt
sein missen. Hierzu wird folgende Mei-
nung vertreten:

Derzeit gibt es keine verbindliche Vor-
schrift, die einen Unternehmer verpflich-
tet, Winterdienstfahrzeuge mit einem Bei-
fahrer zu besetzen.

Einige Vorschriften enthalten jedoch
Aussagen, wann ein Einweiser notwendig
werden kann, wie z.B.:

e § 9 Abs. 5 StVO: Beim Abbiegen in ein
Grundstiick, beim Wenden und beim
Rickwartsfahren muss sich der Fahr-
zeugfiihrer dariiber hinaus so verhal-
ten, dass eine Gefdhrdung anderer
Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen
ist; erforderlichenfalls hat er sich ein-
weisen zu lassen.

e § 10 StVO: Wer aus einem Grundstiick,
aus einem FuBgangerbereich, aus ei-
nem verkehrsberuhigten Bereich auf
die Strafle oder von anderen Straf3en-
teilen oder Uiber einen abgesenkten
Bordstein hinweg auf die Fahrbahn
einfahren oder vom Fahrbahnrand an-
fahren will, hat sich dabei so zu
verhalten, dass eine Gefahrdung ande-
rer Verkehrsteilnehmer ausgeschlos-

sen ist; erforderlichenfalls hat er sich ein-
weisen zu lassen.

e § 46 Abs. 1 UVV Fahrzeuge
(GUV-V D 29): Der Fahrzeugfiihrer darf
nur riickwarts fahren oder zuriickset-
zen, wenn sichergestellt ist, dass Per-
sonen nicht gefahrdet werden; kann
dies nicht sichergestellt werden, hat er
sich durch einen Einweiser einweisen
zu lassen.

Ob und wann in den zitierten bzw. in an-
deren Situationen ein Beifahrer einzuset-
zen ist, muss im Einzelfall entschieden
werden. Dabei sind die 6rtlichen und
topographischen Verhdltnisse, die Art
und der Umfang der verwendeten Gerdte
sowie die tiblicherweise herrschenden
Verkehrsverhaltnisse zu beriicksichtigen.

y TS

¥ T RN

Einweiser fiir das Vorbei-Lotsen an einem
havarierten Fahrzeug

Félle, in denen die Mitnahme eines Bei-

fahrers angezeigt erscheint, konnen z.B.
sein:
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Einsatz der Winterdienstfahrzeuge in
dicht bebauten Gebieten mit engen
oder uniibersichtlichen Straf’en. Der
Beifahrer wird zum Einweisen beim
Riickwartsfahren und Einfahren in vor-
fahrtsberechtigte StraBBen bendétigt.

Einsatz der Winterdienstfahrzeuge
auflerhalb geschlossener Ortschaften
in bergigem Geldnde. Der Beifahrer
kann den Fahrer bei der Bedienung der
Gerdte, beim Funksprechverkehr und
beim Fiihren von Aufzeichnungen ent-
lasten.

Einsatz der Winterdienstfahrzeuge auf
StraBBen mit hohem Verkehrsaufkom-
men. Der Beifahrer kann fiir das
Bewadltigen von Verkehrsproblemen,
wie z.B. das Einweisen beim Wenden
bzw. Durchschleusen des Fahrzeuges
durch Stauungen benotigt werden.
AuBerdem kann er den Fahrer beim
Bedienen der Gerdte entlasten.

Einsatz von Fahrzeugen mit tiberbrei-
ten Schneepfliigen (auch Seiten-
schneepfliigen) in Verbindung mit
grof3en Streugeraten. Der Beifahrer
kann notwendig werden, wenn der
Fahrer das Fahrzeug nicht mehr in
allen Situationen voll iberblicken
und gleichzeitig die Gerdte bedienen
kann.

Unabhéangig von regionalen Bedin-
gungen als Hilfestellung fiir den Fahrer
des Winterdienstfahrzeugs beim Ersatz
zu Bruch gegangener Scherbolzen,
zum Auflegen von Gleitschutzketten

bei Glatteis, zum Befreien der Gerdte
von Vereisungen wahrend des Einsat-
Z€S USW..

Der Fahrer eines Winterdienstfahrzeuges
tragt wahrend der Einsatzfahrt allein die
Verantwortung dafiir, wenn er unmittelbar
oder mittelbar Verkehrsunfalle mit ande-
ren Verkehrsteilnehmern verursacht. Im
Rahmen seiner Fiirsorgepflicht soll des-
halb der Unternehmer den Fahrer in kriti-
schen Fallen, wie oben beispielhaft auf-
gefiihrt, durch einen Beifahrer unter-
stiitzen.



Gewichtsprobleme beim Einsatz von
Fahrzeugen und Zugmaschinen als

Gerdtetrager

Wiegung eines Winterdienstfahrzeuges

Im Bereich des Strafenunterhaltungs-
dienstes werden in Betrieben der 6ffent-
lichen Hand Fahrzeuge und Zugmaschi-
nen eingesetzt, die durch Montage ver-
schiedenster An- und Aufbaugerdte den
jeweiligen Einsatzbedingungen angepasst
werden.

Diese Geratetrager sind z.B.

e mit Vorbauschneepflug, Seitenraum-
pflug mit Gegengewicht,

e Aufsatzstreuautomat und Soletank,

e mit Randstreifenmaher,
Bdschungsmaher, Absauggebldse und
Grasfanganhénger,

e mit Vorbauschneepflug und Aufsatz-
streuautomat,

e mit Randstreifenmaher und Gegen-
gewicht,

oder

e mit Frontlader, Gegengewicht, Rahmen-
seilwinde und Tandemachsanhanger
ausgeriustet.

Bei Uberpriifungen durch die zusténdigen
Unfallversicherungstrager wurde festge-
stellt, dass viele der eingesetzten Trager-

fahrzeuge den Gewichtsbelastungen, die
sich als Folge der genannten An- und Auf-
baugerdtekombinationen ergeben, nicht
entsprechend ausgeriistet sind.

Im einzelnen bedeutet dies, dass

e die zuldssigen Achslasten und die Ge-
samtgewichte nach § 34 der StraBen-
verkehrs-Zulassungs-Ordnung
(StVZO) uiberschritten werden,

e die Bremsanlagen fiir derartige Fahr-
zeuggewichte zu schwach dimensio-
niert sind,

e die zuldssigen Vorbaumafie nach
§ 35 b Abs. 2 (StVZ0) bzw. Ziffer 10 der
,Richtlinien fiir die Sicht aus Kraftfahr-
zeugen“ zu § 35 b Abs. 2
(StVZO) iiberschritten werden,

e gewichtsbedingte Geschwindigkeits-
beschrankungen — weil nicht bekannt —
eingehalten werden,

e das Mitfiihren von Anhdngern auf
Grund der Auslastung des Zugfahr-
zeuges nicht mehr zuldssig ist

und

e Bereifungen verwendet werden, die fiir
die vorhandenen Gewichtsbelastungen
ungeeignet sind.

Hinzu kommt, dass durch einseitige Mon-
tage schwerer Anbaugeréte in Einzelfdllen
die Fahrstabilitat so beeintrachtigt wird,
dass Achsen wahrend der Fahrt und ins-
besondere auch beim Bremsen vom
Boden abheben oder gar Fahrzeuge um-
kippen.

Im Interesse eines wirksamen Arbeits-
schutzes und der Betriebssicherheit ist
deshalb notwendig, dass die fiir den
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jeweiligen Betriebsdienst des Stra3en-

baulasttragers Verantwortlichen und ins-

besondere die Fahrer

e die zuldssigen Achslasten und zuldssi-

gen Gesamtgewichte ihrer als Gerate-
trager eingesetzten Fahrzeuge und
Zugmaschinen sowie deren Anhdnger
kennen und einhalten,

e die tatsdchlichen Gewichte von Gera-
tetragern und Anhangern in betriebs-

fahigem Zustand (nach verkehrsrecht-

Um den sicheren Einsatz bereits vorhan-
dener als Geratetrager eingesetzter Fahr-
zeuge und Zugmaschinen zu gewdhrleis-
ten, wird es fiir notwendig gehalten,

e dass vom Betreiber fiir die betroffenen
Fahrzeuge und Zugmaschinen ein
Lastenheft erstellt wird, in dem die
Moglichkeiten der An- und Aufbau-
geratekombinationen von Gerdten (un-
ter Beriicksichtigung der zuldssigen
Gesamtgewichte, der Vorbaumafe und

lichen Vorschriften ausgeriistet, Gerdte
angebaut, Tank voll, mit Fahrer/Beifah-
rer besetzt) — wenn nétig durch Probe-
wiegungen — ermitteln,

durch geeignete MaBnahmen (z.B.
durch Verringerung der Anzahl der

An- und Aufbaugeréte, geringere Bela-
dung, Verzicht auf Anhangerbetrieb)
gewadbhrleisten, dass die zuldssigen
Achslasten und Gesamtgewichte von
Gerdtetragern und/oder Anhangern
nicht tiberschritten werden,

dafiir sorgen, dass die je nach
Betriebsart, Belastung und Bereifung
zuldssige Hochstgeschwindigkeit nicht
iberschritten wird

und

veranlassen, dass die zuldssigen Vor-
baumatie, z.B. durch gesonderten
Transport bestimmter Anbaugerate auf
offentlichen StraBRen, eingehalten wer-
den.

Bei der Beschaffung von Fahrzeugen, Ma-
schinen und Geraten ist diesem Umstand

einer sinnvollen Lastenverteilung auf
Vorder- und Hinterachse) und die da-
bei jeweils zuldssigen maximalen Ge-
schwindigkeiten aufgezeigt werden,
wobei die Angaben sich auf die bli-
chen Fahrzeuge, Zugmaschinen sowie
An- und Aufbaugerdtekombinationen
beschrdnken kdnnen,

bei der Auswahl der Fahrer die veran-
derten Bedingungen (z.B. Fiihrerschein
der Klasse C) zu beriicksichtigen, ent-
sprechende Informationen fiir die Un-
terweisung der Leiter von Bauhofen
sowie fiir die Fahrer von zentraler
Dienststelle aus zusammenstellen

und
e eine Liste mit Moglichkeiten fiir die

Uberpriifung der Verkehrs- und Be-
triebssicherheit derartiger Geratetra-
ger und Gerédtetrager — Zige zu erstel-
len und dem Betroffenen (Fahrer und
deren Vorgesetzte) bekannt zu machen.

Fiir bereits vorhandene Fahrzeuge und
Zugmaschinen bieten die Hersteller mitt-

unbedingt entsprechend Rechnung zu
tragen.
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lerweile auch Umriistungen auf hohere
zuldssige Achslasten und Gesamtgewich-
te an.



Hinweis:

Seit Oktober 2002 ist das BUK-Regelwerk ,,Sicherheit und Gesundheitsschutz* neu strukturiert
und mit neuen Bezeichnungen und Bestellnummern versehen. In Abstimmung mit dem Haupt-
verband der gewerblichen Berufsgenossenschaften wurden samtliche Veroffentlichungen den
Kategorien ,,Unfallverhiitungsvorschriften®, ,,Regeln fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz*,
»Informationen“ und ,,Grundsédtze* zugeordnet.

Bei anstehenden Uberarbeitungen oder Nachdrucken werden die Verdffentlichungen auf die
neuen Bezeichnungen und Bestellnummern umgestellt. Dabei wird zur Erleichterung fiir einen

Ubergangszeitraum von ca. 3 bis 5 Jahren den neuen Bestellnummern die bisherige Bestellnum-
mer angefiigt.

Des Weiteren kann die Umstellung auf die neue Bezeichnung und Benummerung einer so
genannten Transferliste entnommen werden, die u.a. im Druckschriftenverzeichnis und auf der
Homepage des Bundesverbandes der Unfallkassen (www.unfallkassen.de) verdffentlicht ist.




	Unfallverhütung beim
	1.1 Einführung
	1.2 Allgemeines
	1.3 Rüsten der Fahrzeuge
	1.3.1 Streuautomat
	1.3.2 Schneepflug
	1.3.3 Schneeschleuder
	1.3.4 Seitenpflug

	1.4 Arbeiten an Schneepflügen
	1.5 Be- und Entladen der
	1.5.1 Streugut
	1.5.2 Sole

	1.6 Winterdienst von Hand
	1.7 Winterdienst mit
	1.8 Leerfahrtsicherung

	Besetzung von Winterdienstfahrzeugen
	Gewichtsprobleme beim Einsatz von



